
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLE INFORMATION 

für die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen der 

A-TEC INDUSTRIES AG 
2009-2014 ISIN: AT0000A0F795 

 

 
Erfreulicherweise wurde nunmehr seitens der A-TEC INDUSTRIES AG bekannt gegeben, 

dass der Verzicht auf das Wandlungsrecht seitens der Inhaber der 

Wandelschuldverschreibungen für die Erfüllung des Sanierungsplans nicht erforderlich ist.  

 

Die Forderungen der Inhaber hinsichtlich des Kapitals bleiben sohin bis 2014 (Ende der 

Wandlungsfrist) bedingte Forderungen. Die Forderungen auf Zinsen sind unbedingte 

Forderungen und werden im Rahmen des Sanierungsplans, voraussichtlich im Herbst 

2011, ausgeschüttet.  

 
 

 

Wien, am 12.07.2011 

Dr. Susi Pariasek 

 
 


